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2 5 8 . Verordnung: Ausschluß des Spanischen Staates vom Anwendungsbereich des Präferenzzoll-
gesetzes

2 5 9 . Verordnung: Anerkennung der Privatschule „Freie Waldorfschule Linz" als zur Erfüllung
der Schulpflicht geeignet

2 6 0 . Verordnung: 56. Änderung der Arzneitaxe
2 6 1 . Verordnung: Änderung der Verordnung über die Kennzeichnung der Beschaffenheit textiler

Fußbodenbeläge
2 6 2 . Verordnung: Änderung der Lehrberufsliste
2 6 3 . Verordnung: Befreiung von der handelsstatistischen Anmeldepflicht für Waren, die auf

Grund zwischenstaatlicher Abkommen zollfrei abgefertigt werden
2 6 4 . Verordnung: Änderung der Verordnung über Bürgschaftsurkunden im gemeinschaftlichen

Versandverfahren
2 6 5 . Kundmachung: Erschöpfung eines Kontingentes zum Zollsatz Null für „Druck- und Schreib-

papier, holzfrei" mit Ursprung in Großbritannien und Nordirland
2 6 6 . Kundmachung: Aufhebung von Bestimmungen des Gebührengesetzes 1957 durch den Verfas-

sungsgerichtshof

2 5 8 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 22. Mai 1980 betreffend den
Ausschluß des Spanischen Staates vom An-

wendungsbereich des Präferenzzollgesetzes

Auf Grund des § 3 Abs. 2 des Präferenzzoll-
gesetzes, BGBl. Nr. 93/1972, wird im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Auswärtige
Angelegenheiten, dem Bundesminister für Han-
del, Gewerbe und Industrie und dem Bundes-
minister für Land- und Forstwirtschaft verord-
net:

§ 1. Der in der Anlage C, Gruppe II, zum
Präferenzzollgesetz angeführte Spanische Staat
wird vom Anwendungsbereich dieses Bundes-
gesetzes ausgeschlossen.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1980
in Kraft.

Androsch

2 5 9 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 10. Juni 1980
betreffend die Privatschule „Freie Waldorf-

schule Linz"

Auf Grund des § 12 des Schulpflichtgesetzes,
BGBl. Nr. 241/1962, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 322/1975 wird verordnet:

Die erste bis fünfte Schulstufe der nach aus-
ländischem Lehrplan geführten Privatschule
„Freie Waldorfschule Linz" wird als zur Erfül-
lung der Schulpflicht geeignet anerkannt.

Sinowatz

2 6 0 . Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit und Umweltschutz vom 11. Juni
1980, mit der die Österreichische Arznei-

taxe 1962 geändert wird
(56. Änderung der Arzneitaxe)

Auf Grund des § 7 des Gesetzes vom 18. De-
zember 1906, RGBl. Nr. 5/1907, betreffend die
Regelung des Apothekenwesens wird verordnet:

Artikel I

Die Österreichische Arzneitaxe 1962, BGBl.
Nr. 128, zuletzt geändert durch die Verordnung
BGBl. Nr. 517/1979, wird wie folgt geändert:

In der Anlage B werden die Preisansätze der
nachstehend angeführten Arzneimittel wie folgt
festgesetzt:
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Artikel II

Die Verordnung tritt mit 1. Juli 1980 in Kraft.

Salcher

2 6 1 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
19. Juni 1980, mit der die Verordnung
über die Kennzeichnung der Beschaffenheit

textiler Fußbodenbeläge geändert wird

Auf Grund des § 32 des Bundesgesetzes vom
26. September 1923, BGBl. Nr. 531, gegen den
unlauteren Wettbewerb, zuletzt geändert durch
die UWG-Novelle 1980, BGBl. Nr. 120, wird
verordnet:

Die Verordnung des Bundesministers für Han-
del, Gewerbe und Industrie vom 26. April 1979,
BGBl. Nr. 196, über die Kennzeichnung der Be-
schaffenheit textiler Fußbodenbeläge wird wie
folgt geändert:

Im § 7 Abs. 1 ist die Zeitangabe
„30. Juni 1980" durch „30. Juni 1981" zu er-
setzen.

Staribacher

2 6 2 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 19. Juni
1980, mit der die Lehrberufsliste geändert

wird

Auf Grund des § 7 des Berufsausbildungsgeset-
zes, BGBl. Nr. 142/1969, in der Fassung der
Berufsausbildungsgesetz-Novelle 1978, BGBl.
Nr. 232, wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung des Bundesministers für Han-
del, Gewerbe und Industrie vom 14. Mai 1975,
BGBl. Nr. 268, mit der die Lehrberufsliste er-
lassen wird, wird hinsichtlich der Anlage (Lehr-
berufsliste) wie folgt geändert:

1. Die Anführung der Lehrberufe Drucker,
Former und Gießer, Fräser sowie Präzisions-
schleifer und die Angabe der Lehrzeit, der ver-
wandten Lehrberufe und des Ausmaßes der An-
rechnung der Lehrzeit auf den verwandten Lehr-
beruf hat zu entfallen; weiters hat die jeweilige
Anführung dieser Lehrberufe in der Rubrik
„Verwandter Lehrberuf" und die Angabe des Aus-
maßes der Anrechnung der Lehrzeit auf den
verwandten Lehrberuf zu entfallen.

2. Die Bezeichnung des Lehrberufes „Mo-
disten" ist sowohl in der Rubrik „Lehrberuf"
als jeweils auch in der Rubrik „Verwandter Lehr-
beruf" durch die Bezeichnung „Modist" zu er-
setzen.

3. Die Bezeichnung des Lehrberufes „Metall-
und Eisengießer" ist sowohl in der Rubrik „Lehr-
beruf" als jeweils auch in der Rubrik „Ver-
wandter Lehrberuf" durch die Bezeichnung
„Former und Gießer (Metall und Eisen)" zu er-
setzen.

4. Bei der Bezeichnung des Lehrberufes „Werk-
stoffprüfer (Physik)" hat der Klammerausdruck
„(Physik)" sowohl in der Rubrik „Lehrberuf"
als jeweils auch in der Rubrik „Verwandter
Lehrberuf" zu entfallen.

5. Nach der Anführung des Lehrberufes Foto-
graf ist einzufügen:

6. Bei der Anführung der Lehrberufe Fotograf,
Reproduktionsfotograf, Lithograf, Notenstecher
sowie Graveur ist in der Rubrik „Verwandter
Lehrberuf" jeweils das Wort „Fotograveur" und
in der Rubrik „Ausmaß der Anrechnung der
Lehrzeit auf den verwandten Lehrberuf" die
Zahl „1" einzufügen.
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7. Nach der Anführung des Lehrberufes Noten-
stecher ist einzufügen:

8. Bei der Anführung der Lehrberufe Ortho-
pädieschuhmacher und Schuhmacher ist in der
Rubrik „Verwandter Lehrberuf" das Wort
„Oberteilherrichter" und in der Rubrik „Ausmaß
der Anrechnung der Lehrzeit auf den verwand-
ten Lehrberuf" die Zahl „2" anzufügen.

9. Nach der Anführung des Lehrberufes Werk-
stoffprüfer ist einzufügen:

10. Bei der Anführung der Lehrberufe Be-
triebsschlosser, Dreher, Feinmechaniker, Formen-
bauer, Maschinenschlosser, Mechaniker, Modell-
schlosser, Schlosser sowie Werkzeugmacher ist
in der Rubrik „Verwandter Lehrberuf" jeweils
das Wort „Werkzeugmaschineur" und in der
Rubrik „Ausmaß der Anrechnung der Lehrzeit
auf den verwandten Lehrberuf" bei der Anfüh-
rung der Lehrberufe Dreher, Feinmechaniker,
Formenbauer, Maschinenschlosser; Mechaniker,
Modellschlosser sowie Werkzeugmacher die
Zahl „3" und bei der Anführung der Lehrberufe
Betriebsschlosser und Schlosser die Zahl „2" ein-
zufügen.

11. Bei der Anführung des Lehrberufes Kup-
ferschmied ist in der Rubrik „Lehrzeit" die
Zahl „31/2" durch die Zahl „3" zu ersetzen.

Artikel II

(1) Durch die Änderungen der Lehrberufsliste
gemäß Art. I wird in bestehende Lehrverhältnisse
nicht eingegriffen.

(2) Für Personen, deren Ausbildung in einem
in der nachstehenden Rubrik 1 angeführten Lehr-
berufen vor dem 1. Juli 1980 begonnen wurde,
ist die in diesem Lehrberuf zurückgelegte Lehr-
zeit auf die Lehrzeit in dem in der Rubrik 2
angeführten Lehrberuf in vollem Ausmaße anzu-
rechnen.

(3) Art. I Z 11 ist hinsichtlich der festgesetzten
Dauer der Lehrzeit des Lehrberufes Kupfer-
schmied von 3 Jahren bis 30. Juni 1983 auf Lehr-
linge nicht anzuwenden, deren Ausbildung in
diesem Lehrberuf vor dem 1. Jänner 1980 be-
gonnen hat.

(4) Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1980
in Kraft.

Staribacher

2 6 3 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
24. Juni 1980 über die Befreiung von der han-
delsstatistischen Anmeldepflicht für Waren,
die auf Grund zwischenstaatlicher Abkom-

men zollfrei abgefertigt werden

Auf Grund des § 1 Abs. 2 des Handelsstatisti-
schen Gesetzes 1958, BGBl. Nr. 137, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 122/1973
wird im Einvernehmen mit den Bundesministern
für Finanzen, für Land- und Forstwirtschaft so-
wie für Verkehr verordnet:

§ 1. Waren, die über die Grenzen des Zollge-
bietes eingeführt werden und auf Grund von
zwischenstaatlichen Abkommen oder auf Grund
von auf dem Bundesgesetz vom 14. Dezember
1977, BGBl. Nr. 677, über die Einräumung von
Privilegien und Immunitäten an internationale
Organisationen basierenden Verordnungen zoll-
frei abgefertigt werden, sind von der Anmel-
dung für Zwecke der amtlichen Handelsstatistik
befreit. Die in Betracht kommenden Abkom-
men und Verordnungen sind in der Anlage an-
geführt.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1980 in
Kraft.

Staribacher

Anlage

1. Zusatzprotokoll zum Abkommen über Zoll-
erleichterungen im Reiseverkehr, betreffend
die Einfuhr von Werbeschriften und Werbe-
material für den Fremdenverkehr, BGBl.
Nr. 131/1956,

2. Internationales Abkommen zur Erleichterung
der Einfuhr von Warenmustern und
Werbematerial, BGBl. Nr. 187/1956,
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3. Abkommen zwischen der Republik Öster-
reich und der Internationalen Atomenergie-
Organisation über den Amtssitz der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation, BGBl.
Nr. 82/1958,

4. Abkommen zwischen der Republik Öster-
reich und dem Freistaat Bayern über die
Anwendung der Salinenkonvention, BGBl.
Nr. 197/1958, im Zusammenhang mit der
Salinenkonvention vom 18. März 1829 in
der Fassung des Abkommens vom 25. März
1957,

5. Abkommen zwischen der Republik Öster-
reich und den Vereinten Nationen über den
Amtssitz der Organisation der Vereinten
Nationen für industrielle Entwicklung, BGBl.
Nr. 245/1967,

6. Vertrag zwischen der Republik Österreich
und der Bundesrepublik Deutschland über
zoll- und paßrechtliche Fragen, die sich an
der österreichisch-deutschen Grenze bei Stau-
stufen und Grenzbrücken ergeben, BGBl.
Nr. 339/1970,

7. Vertrag zwischen der Republik Österreich
und der Bundesrepublik Deutschland über
die Gewährung von Abgabenfreiheit für
Fernmeldeanlagen im Grenzgebiet, BGBl.
Nr. 423/1972,

8. Abkommen zwischen der Republik Öster-
reich und der Organisation der erdölexpor-
tierenden Länder über den Amtssitz der
Organisation der erdölexportierenden Län-
der, BGBl. Nr. 382/1974,

9. Verordnung der Bundesregierung vom
17. Oktober 1978 über die Einräumung von
Privilegien und Immunitäten an Ständige
Beobachtermissionen bei internationalen
Organisationen, BGBl. Nr. 614,

10. Verordnung der Bundesregierung vom
5. Juni 1979 über die Einräumung von
Privilegien und Immunitäten an die Ständige
Beobachtermission der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften, BGBl.
Nr. 277,

11. Verordnung der Bundesregierung vom
17. Juli 1979 über die Einräumung von
Privilegien und Immunitäten an das Inter-
nationale Institut für angewandte System-
analyse, BGBl. Nr. 441.

2 6 4 . Verordnung des Bunndesministers für
Finanzen vom 23. Juni 1980 zur Änderung
der Verordnung über Bürgschaftsurkunden

im gemeinschaftlichen Versandverfahren

Auf Grund des § 4 Abs. 5 des Versandver-
fahren-Durchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 600/

1973, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 332/1977 und 257/1980 wird im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Justiz ver-
ordnet:

Artikel I

Die Verordnung des Bundesministers für Fi-
nanzen vom 14. Dezember 1973, BGBl. Nr. 640,
über Bürgschaftsurkunden im gemeinschaftlichen
Versandverfahren wird dahin gehend geändert,
daß in dem als Muster III angeschlossenen Vor-
druckmuster jeweils die Worte „von 5000 Rech-
nungseinheiten" durch die Worte „von 7000
Europäischen Rechnungseinheiten" ersetzt wer-
den.

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1980 in
Kraft.

Androsch

2 6 5 . Kundmachung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 16. Juni
1980 über die Erschöpfung eines Kontingen-
tes zum Zollsatz Null für „Druck- und
Schreibpapier, holzfrei" mit Ursprung in

Großbritannien und Nordirland

Auf Grund des § 17 Abs. 4 des EG-Abkommen-
Durchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 468/1972, wird
kundgemacht:

Das mit Kundmachung des Bundesministers
für Handel, Gewerbe und Industrie vom 19. De-
zember 1979, BGBl. Nr. 541, über die Eröffnung
von Kontingenten und die Festlegung von Richt-
plafonds gemäß Protokoll Nr. 1 zum Abkom-
men zwischen der Republik Österreich und der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, für das
Jahr 1980 eröffnete Kontingent zum Zollsatz
Null für die Einfuhr von Waren der

mit Ursprung in Großbritannien und Nordirland
in der Höhe von 34 Tonnen ist erschöpft.

Staribacher
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2 6 6 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 16. Juni 1980 über die Aufhebung des
Abs. 1 der Tarifpost 8 und des Abs. 1 der
Tarifpost 19 des § 33 des Gebührengesetzes

1957 durch den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 140 Abs. 5 B-VG wird kundge-
macht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit seinem
Erkenntnis vom 8. Mai 1980, G 1/80-25,
G 2/80-13, G 16-25/80-10, Abs. 1 der Tarif-

post 8 und Abs. 1 der Tarifpost 19 des § 33
des Gebührengesetzes 1957, BGBl. Nr. 267, in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 668/
1976 als verfassungswidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung tritt mit Ablauf des
30. April 1981 in Kraft.

(3) Frühere gesetzliche Bestimmungen- treten
nicht wieder in Kraft.

Kreisky
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